
Bekanntmachung der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai 2022

1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die StadUGemeinde - die Stimmbezirke der StedtfGemeinde 
Kranenburg 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1. eine in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte Person,
5.2. eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte Person,

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (bis zum 
29. April 2022) versäumt hat,

b) sie aus einem von ihr nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen worden ist,
c) wenn ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist entstanden ist oder sich heraus

stellt.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 13. Mai 2022.18:00 Uhr, 
bei der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister mündlich oder schriftlich beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch 
Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form 
als gewahrt. Eine fernmündliche Antragstellung ist unzulässig.
Die antragstellende Person muss Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und ihre Wohnanschrift (Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben.
Versichert eine Wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr 
bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 5.2 Buchstabe a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen.
Eine Person die den Antrag für eine andere wahlberechtigte Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass sie dazu berechtigt ist. Eine wahlberechtigte Person mit Behinderung kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Dem Wahlschein werden beigefügt:
• ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises,
• ein amtlicher blauer Stimmzettelumschlag,
• ein amtlicher, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehener roter Wahlbriefumschlag und
• ein Merkblatt für die Briefwahl.
An eine eine andere als die wahlberechtigte Person persönlich können Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur 
ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird. Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Dies hat sie der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister vor der Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sie sich auszuweisen.

7. Wer durch Briefwahl wählt,
• kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den amtlichen Stimmzettelumschlag und verschließt diesen,
• unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur Briefwahl unter Angabe des 

Tages,
• steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen 

Wahlbriefumschlag,
■ verschließt den Wahlbriefumschiag,
■ übersendet den Wahlbrief durch ein Postunternehmen so rechtzeitig an die Bürgermeisterin/den Bürgermeister, 

dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
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eingesehen werden. Jede wahlberechtigte Person hat das Recht, in dem genannten Zeitraum die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu prüfen. Zur Überprüfung der 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen eingetragenen Personen haben Wahlberechtigte nur dann ein 
Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich die Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs 1 des Bundesmeldege
setzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.31
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist,

12:30 Uhr be*-dor■Bargormoiotonn/boim Burgormeicterjispätestens am 29. April 2022 bis 
im Rathaus Kranenburg, Klever Str. 4, Wahlamt, Zimmer 1.03 

Einspruch einlegen
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 24. April 2022 eine
Wahlbenachrichtigung
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis
55, Kleve II 
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als Briefsendung ohne besondere Versendungsform unentgeltlich eingeliefert werden, wenn er sich in einem amtlichen 
Wahlbriefumschlag befindet. Bei Inanspruchnahme einer besonderen Versendungsform sind die Kosten der jeweiligen 
Briefbeförderung selbst zu tragen.
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I (Nummer und Name)
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Stimmbezirk) dieses Wahlkreises 
oder
durch Briefwahl 
teilnehmen
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Nähere Angaben, wie durch Briefwahl gewählt wird, sind auf dem Merkblatt für die Briefwahl angegeben.
SS

3« 8 u> 03

Iß Kranenburg 14.04.2022denf s
IS

L)>e'Gerneiridpj^ehörde / vZ)cr''
1) Wenn andere Zeiten oestimm' «.mo angetan
2; Für jeden 0*1 o-r EinMChtnanmo rV. «rvugeben ob er bamerefrei oder rvcW torne-elrei ist Wenn fnet*-re EmsicMESteUen emgenenjet wnd.

d>ew* und c« «inen zugeteUten OrtMeite oder dQl odo* 0* Nummern der W ihitez.ike angeöen 
3) Ntcts ZutreSetOes streichen 
4; Dienststelle. Gebäude und Zimmer angeOen

§

8


